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Unfallschadensregulierung: Versicherer muss Kosten 
für Abschleppen mit Zwischenstopp erstatten 

| Ereignet sich der Unfall an einem Feiertag und kann das verunfallte Fahrzeug daher 
nicht sofort zur später reparierenden Werkstatt geschleppt werden, muss der Schädiger 
sowohl die Kosten für den Abschleppvorgang zur Halle des Abschleppunternehmers als 
auch die Kosten für den Abschleppvorgang zur Werkstatt am Folgetag erstatten. | 

So entschied das Amtsgericht Weiden in der Oberpfalz. Es verwies darauf, dass die 
Abstellfläche der Werkstatt umzäunt ist. Sie ist zudem nachts verschlossen. Dem 
Geschädigten sei nicht zumutbar, das Fahrzeug ohne Absprache an einem Feiertag 
irgendwo auf dem Werkstattgelände abzustellen. 

Quelle | Amtsgericht Weiden in der Oberpfalz, Urteil vom 26.2.2019, 3 C 998/18, Abruf-
Nr. 207511 unter www.iww.de. 
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